
Stadt Rain  

   Städtische Musikschule Rain 
 

  → bitte wenden 

Anmeldung zum Musikunterricht an der Musikschule  
der Stadt Rain 
Tel. 09090 921850, E-Mail: musikschule@rain.de 
 
Schüler*in 

Vorname 
 

Name 
 

Geburtsdatum 
 

☐ Männlich 

☐ Weiblich 

☐ Divers  

Erziehungsberechtigte(r) 

Anrede 
 

Vorname 
 

Name 
 

Straße 
 

PLZ  
 

Ort 
 

Telefon 
 

E-Mail 
 

Unterricht 

☐ Musikalische 
Früherziehung 
Gruppenunterricht, 60 
Min./Wo. Monatsrate  
34,40 € 

☐ Musikalische 
Grundausbildung 
Gruppenunterricht 3 oder 4 
Schüler, 30 Min./Wo., 
Monatsrate 35,50 € 

☐ Instrumentalunterricht 
Kleingruppe 
Gruppenunterricht 2 oder 3  
Schüler, 45 Min./Wo. 
Monatsrate 62,70 € 

☐ Instrumentalunterricht 
Einzel, Einzelunterricht, 30 
Min./Wo., Monatsrate  
75,90 € 

☐ Instrumentalunterricht 
Einzel verlängert, Einzel-
unterricht, 45. Min./Wo. 
Monatsrate 117,15 € 

☐ Blockflöte 
Gruppenunterricht 3 oder 4  
Schüler, 30 Min./Wo. 
Monatsrate 35,50 € 

☐ Musikgarten, 16 
Einheiten, Gruppen-
unterricht, 30 Min./Wo., 
148,50 € 

☐ Kammermusik, 16 
Einheiten, 30 Min./Wo., 
163,90 €  
 

☐ Korrepetition, 90 Min., 
74,25 € 

☐ Korrepetition, 150 Min., 
123,75 €  

Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn des Unterrichts in dem gewählten Unterrichtsfach. 
Die Gebühren werden durch Erteilung eines Abbuchungsauftrages des Zahlungspflichtigen 
durch die Stadtkasse Rain im Lastschriftverfahren jeweils zum 5. eines Monats eingezogen 
oder sind kostenfrei auf eines der Konten der Stadt Rain einzuzahlen. Die Gebühren für 
Kurse, die nicht über das ganze Schuljahr laufen, sind in einem Betrag zum jeweiligen 
Kursbeginn fällig.  
 



Stadt Rain  

   Städtische Musikschule Rain 
 

   

 

 

 

Unterrichtsbeginn  Musikinstrument 
 

Satzung und Gebührensatzung 

Ein Anspruch auf Erteilung von Unterricht durch die Musikschule entsteht mit Ausfüllen und 
Zusenden dieser Anmeldung nicht. Ein Vertrag kommt erst mit der von der Musikschule 
bestätigten Zuteilung des Schülers/der Schülerin zum Unterricht bei der Musikschule 
zustande, entsprechend den Bestimmungen der aktuellen Musikschul- und 
Musikschulgebührensatzung.  

☐ Die Musikschulsatzung und die Musikschulgebührensatzung der Städtischen 
Musikschule Rain habe ich zur Kenntnis genommen (veröffentlicht auf der Homepage der 
Stadt Rain) und erkenne sie an. 

Bild- und Tonaufzeichnungen  

☐ Ich bin einverstanden, dass die Städtische Musikschule Rain und die Stadt Rain Bild- und 

Tonaufzeichnungen, die im Unterricht, in den Veranstaltungen der Musikschule oder der 

Stadt Rain hergestellt wurden, für ihre Pressearbeit (Printmedien, Internet-Seiten) von oben 

genanntem Schüler verwenden darf.  

 
 
___________ 
Ort 

 
 
__________________ 
Datum 

 
 
_________________________ 
Unterschrift (Erziehungsberechtige/r) 

 
Kenntnis 
genommen:  

 
________________ 
(Musikschulleiter) 

Zugewiesene  
Lehrkraft:  ______________________ 


